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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1975

Norm

StGB §136 Abs4

Rechtssatz

Aus der Tatsache einer vorangegangenen fallweisen Fahrzeugüberlassung zu bestimmten, sachlich genau umgrenzten

Zwecken (zB jeweils zu einzelnen Materialtransporten im Interesse des Dienstgebers) kann keineswegs eine globale,

sich als Anvertrauen im Sinne des § 467 b Abs 4 StG (nunmehr § 136 Abs 4 StGB) darstellende (nicht bloß

vorübergehende) Fahrzeugüberlassung erschlossen werden.
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